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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Korperschaft des 6ffentlichen Rechts

(1) Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ist eine Korperschaft des 6ffentlichen
Rechts mit Dienstherrenfahigkeit.

(2) lhre Aufgaben, ihr Aufbau und ihre Organe werden durch die Vorschriften dieses Gesetzes
und die Satzungen geregelt.

§2
Aufgaben der Landwirtschaftskammer
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(1) Die Landwirtschaftskammer hat die Aufgabe, die Landwirtschaft und die in ihr Berufstatigen
zu fordern und zu betreuen und im Rahmen ihrer Aufgaben den landlichen Raum zu starken. Ins-
besondere erstreckt sich ihr Aufgabenbereich darauf,

1. die Wirtschaftlichkeit, die Umweltvertraglichkeit und den Verbraucherschutz bei der landwirt-
schaftlichen Erzeugung durch geeignete Einrichtungen und MaBnahmen, insbesondere Agrar-
umweltmaBnahmen, sowie den 6kologischen Landbau zu fordern und auf eine flachenbezogene
und artgerechte Tierhaltung hinzuwirken,

2. die nicht pflichtschulmaBige Berufsausbildung und die berufliche Fortbildung des Berufsnach-
wuchses sowie die berufsbezogene Weiterbildung aller in der Landwirtschaft Tatigen durchzu-
flihren und die Betriebe in ihrer nachhaltigen Entwicklung durch Beratung zu unterstitzen,

3. in der Landwirtschaft tatige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen beruflichen und so-
zialen Belangen zu fordern,

4. in Fragen der Bewirtschaftung, der Verwertung und der Regelung des Absatzes landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse beratend mitzuwirken, das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen,
Erzeugergemeinschaften, Erzeugerzusammenschlisse und deren Vereinigungen sowie die Re-
gionale Vermarktung zu fordern,

5. die Behoérden und Gerichte in Fragen der Landwirtschaft, vor allem durch die Erstattung von
Gutachten und die Bestellung von Sachverstandigen zu unterstitzen,

6. Richtlinien Uber das landwirtschaftliche Sachverstandigen- und Buchflihrungswesen heraus-
zugeben,

7. in rechtlichen Angelegenheiten der Landwirtschaft nach den besonderen gesetzlichen Vor-
schriften mitzuwirken, insbesondere Vorschlage zu machen und Beisitzende fir die in Landwirt-
schaftssachen zustandigen Gerichte zu benennen,

8. bei der Verwaltung und den Preisnotierungen der Produktenbdrsen sowie der Markte, insbe-
sondere der Viehmarkte nach den fur die Behdrden und Markte zu erlassenden Bestimmungen
teilzunehmen,
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9. zusatzliche Produktions-, Absatz- und Einkommenspotenziale insbesondere bei nachwach-
senden Rohstoffen und erneuerbaren Energien zu erschlieBen und die Erwerbsgrundlagen durch
Schaffung mit der Landwirtschaft verbundener Einkommenskombinationen zu verbreitern,

10. die Belange einer nachhaltigen Landwirtschaft und die besondere Bedeutung der Landwirt-
schaft fir Umwelt-, Natur-, Tier- und Verbraucherschutz in die Gesellschaft zu vermitteln und
den Dialog mit allen gesellschaftlich relevanten Gruppen zu férdern,

11. auf eine Gleichstellung von Frauen und Mannern in allen Bereichen der Landwirtschaft hinzu-
wirken,

12. die internationale Zusammenarbeit in allen Bereichen der Landwirtschaft zu unterstitzen,

13. die Tierseuchenkasse als Sondervermégen nach MaBgabe des Ausflihrungsgesetzes zum
Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 2. Septem-
ber 2008 (GV. NRW. S. 612) in der jeweils geltenden Fassung zu verwalten und

14. zur Férderung der Interessen der landwirtschaftlichen Betriebe oder der in der Landwirt-
schaft Berufstatigen vergleichende Tests von Produkten selbst durchzufiihren oder durch Be-
auftragung einer geeigneten Stelle durchfiihren zu lassen, wobei die Ergebnisse der Tests in
oder von landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen ihrer betrieblichen Praxis genutzt werden
kdnnen.

(2) Die Testergebnisse nach Absatz 1 Nummer 14 sind den Betrieben in geeigneter Form zur Ver-
fligung zu stellen, sie konnen verodffentlicht werden. Bei der Auswahl der zu testenden Produkte,
der Durchflihrung der Tests und der Verdffentlichung der Ergebnisse sind die Gebote der Sach-
lichkeit und Neutralitat zu beachten. Die Einzelheiten dazu regelt der Hauptausschuss. Es kén-
nen Gebiuhren und Entgelte flr den Zugang zu den Testergebnissen festgesetzt werden.

(3) Die Landwirtschaftskammer hat das Recht, in allen die Landwirtschaft beriihrenden Angele-
genheiten bei den Behdrden Antrage zu stellen. Sie soll insbesondere bei der Vorberatung von
gesetzlichen Vorschriften Gber Fragen der Landwirtschaft angehdrt werden.
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§3
Geltungsbereich

(1) Landwirtschaft im Sinn dieses Gesetzes umfasst den Acker- und Pflanzenbau, die Tierzucht
und -haltung, den Garten-, Gemise-, Obst- und Weinbau, die Forstwirtschaft, die Fischerei in
den Binnengewassern und die Imkerei.

(2) Zur Landwirtschaft gehdéren auch Unternehmen, die nicht unter Absatz 1 fallen, aber in wirt-
schaftlicher Abhangigkeit von einem Betrieb nach Absatz 1 durch dieselbe Unternehmerin oder
denselben Unternehmer betrieben werden (landwirtschaftliche Nebenbetriebe).

§4
Satzungen, Geschéaftsordnung

(1) Die Landwirtschaftskammer regelt ihre inneren Verhaltnisse durch Satzungen und durch eine
Geschaftsordnung, die jeweils von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der Mitglieder zu beschlieBen sind. Die Satzungen bedirfen der Genehmigung, die Bestimmung
des Sitzes nach Absatz 2 Nummer 1 der Zustimmung des fiir Landwirtschaft zustandigen Minis-
teriums (Ministerium).

(2) Die Satzungen haben insbesondere Vorschriften zu enthalten tGber

1. den Sitz der Landwirtschaftskammer,

2. die Zahl und Abgrenzung der Wahlbezirke,

3. die Zahl der Mitglieder und ihre Verteilung auf die Wahlbezirke,

4. die Reihenfolge des Ausscheidens der Mitglieder,
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5. die Aufgaben und Befugnisse, die Wahl, die Form der Berufung und Abberufung sowie die Be-
schlussfahigkeit der Hauptversammlung, des Hauptausschusses, der Ausschiisse und der Kreis-
stelle,

6. die Aufgaben und Befugnisse der Prasidentin oder des Prasidenten,

7. die Form der Bekanntmachungen,

8. das Verfahren bei Satzungsanderungen,

9. die Entschadigung der gewahlten Personen und

10. das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.

(3) Anderungen der Satzungen bediirfen der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde.

(4) Die Satzungen sowie ihre Anderungen sind offentlich bekanntzumachen.

Teil 2
Organe und Aufbau

Kapitel 1
Hauptversammlung

Abschnitt 1
Aufgaben und Mitglieder

§5
Aufgaben der Hauptversammiung
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(1) Die Hauptversammlung sorgt im Rahmen der Satzungen daflir, dass die der Landwirtschafts-
kammer gestellten Aufgaben umgesetzt werden. Sie fasst die erforderlichen Beschlisse, Uber-
wacht ihre Durchfiihrung und erteilt den tbrigen Organen sowie den Kreisstellen die entspre-
chenden Weisungen. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Satzungen, die Geschaftsordnung, die Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsord-
nung und die Gebihrenordnung zu beschlieBen und abzuandern,

2. die Prasidentin oder den Prasidenten, die beiden Stellvertretungen und die Ubrigen Mitglieder
des Hauptausschusses, die Direktorin oder den Direktor der Landwirtschaftskammer und die
Ausschulisse zu wahlen,

3. den Haushaltsplan festzustellen,

4. den Jahresbericht und die Jahresrechnung entgegenzunehmen, die EntschlieBungen hierzu
zu fassen und die Entlastung zu erteilen sowie

5. Uber Beschwerden gegen den Verlust der Wahlbarkeit und gegen die Wahl zu entscheiden.

(2) Wenn und solange nach § 14 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020
(GV. NRW. S. 218b) in der jeweils geltenden Fassung eine epidemische Lage von landesweiter
Tragweite festgestellt ist, kann die Hauptversammlung nach schriftlicher Zustimmung der abso-
luten Mehrheit ihrer Mitglieder die Beschlussfassung auf den Hauptausschuss lbertragen. Die
Ubertragung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehérde.

(3) Unabhangig vom Vorliegen einer festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Trag-
weite im Sinn des Absatzes 2 kann die Hauptversammlung mit schriftlicher Zustimmung von
zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschlieBen, dass aufgrund eines lokalen oder regionalen Infekti-
onsgeschehens die Hauptversammlung nicht durchgefuhrt werden kann und die Beschlussfas-
sung uber ihr obliegende Aufgaben auf den Hauptausschuss Ubertragen wird. Der Beschluss der
Hauptversammlung bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Aufsichtsbehorde.
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(4) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass die Hauptversammlung ohne personli-
che Anwesenheit der Mitglieder als Online-Format mittels elektronischer Kommunikation oder
aber als Kombination aus Prasenzveranstaltung und Online-Format durchgefuhrt wird. Die siche-
re Authentifizierung und die Moglichkeit zur ordnungsgemaBen Stimmabgabe durch alle gelade-
nen Mitglieder sind sicherzustellen. Die Offentlichkeit ist sicherzustellen, im Fall der Nichtéffent-
lichkeit ist diese sicherzustellen.

(5) Absatz 4 ist entsprechend auf Sitzungen und Entscheidungen der Organe sowie auf die von
der Hauptversammlung gebildeten Ausschiisse anzuwenden.

(6) Beschlusse der Hauptversammlung kénnen mit Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder
auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden.

§6
Mitglieder der Hauptversammiung

(1) Die Hauptversammlung besteht aus Mitgliedern, die aufgrund von Wahlvorschlagen unmittel-
bar und geheim durch Briefwahl gewahlt werden, und aus von der Hauptversammlung berufenen
Mitgliedern.

(2) Zwei Drittel der Gewahlten miissen der Wahlgruppe 1 gemaB § 7 Absatz 1 Nummer 1, ein Drit-
tel der Wahlgruppe 2 gemaB § 7 Absatz 1 Nummer 2 angehdren.

(3) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlagen sind Frauen angemessen zu berlicksichtigen.

(4) Die Mitglieder der Hauptversammlung lben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus.

Abschnitt 2
Wahlen

§7
Wahlberechtigung
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(1) Wahlberechtigt sind:

1. in der Wahlgruppe 1

a) naturliche Personen, die im Eigentum, in NutznieBung oder in Pacht einen landwirtschaftlichen
Betrieb oder in ahnlicher Weise ein landwirtschaftliches Grundstlick bewirtschaften, wenn fir
den Betrieb oder das Grundstiick eine Umlagepflicht besteht oder wenn die bewirtschafteten
Flachen mindestens 2 Hektar, im Fall der forstlichen Nutzung mindestens 10 Hektar und im Fall
der gartenbaulichen Nutzung mindestens 0,5 Hektar groB sind, und

b) die mittatigen Ehegattinnen oder Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner der nach Buchstabe a Wahlberechtigten und die bei diesen voll mitarbeitenden ein-
schlieBlich der in der Berufsausbildung befindlichen Familienangehérigen sowie

2. in der Wahlgruppe 2

die hauptberuflich in landwirtschaftlichen Betrieben tatigen einschlieBlich der in der Berufsaus-
bildung befindlichen Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer, soweit sie nicht der Wahlgruppe 1
angehoren.

(2) Voraussetzungen fiir die Wahlberechtigung sind, dass die Personen am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. geschaftsfahig sind,

3. die deutsche Staatsangehdérigkeit oder die Staatsangehdrigkeit eines anderen Mitgliedstaates
der Europaischen Union oder eines anderen Vertragsstaates im Sinn des Europaischen Nieder-
lassungsabkommens vom 13. Dezember 1955 (BGBI. 1959 Il S. 997) besitzen und die Vorausset-
zungen des Artikels 18 des Europaischen Niederlassungsabkommens erfiillen sowie
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4. seit mindestens drei Monaten ununterbrochen im Wahlbezirk ansassig sind.

(3) Wahlberechtigt in der Wahlgruppe 1ist auch eine juristische Person, die seit mindestens drei
Monaten im Wahlbezirk einen landwirtschaftlichen Betrieb gemaB Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe
a bewirtschaftet.

(4) Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die

1. infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzen oder

2. Uiber deren Vermoégen das Insolvenzverfahren er6ffnet oder Giber deren Grundstlicke ein
Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren angeordnet worden ist.

§8
Wahlbarkeit

(1) Wahlbar ist jede wahlberechtigte natirliche Person, die seit einem Jahr ununterbrochen im
Landwirtschaftskammerbezirk wohnt, es sei denn, dass sie am Wahltag infolge Richterspruchs
die Wahlbarkeit oder die Fahigkeit zur Bekleidung &ffentlicher Amter nicht besitzt.

(2) Gewahlte sind nicht verpflichtet, die Wahl anzunehmen. Gewahlte kénnen von dem Amt, zu
dem sie gewahlt wurden, zurlicktreten.

§9
Wahlbezirke

(1) Wahlbezirke sind in der Regel die Kreise und kreisfreien Stadte.
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(2) Mehrere benachbarte Kreise und kreisfreie Stadte konnen zu Wahlbezirken zusammenge-
schlossen werden.

(3) Die Wahlbezirke missen entsprechend ihrer Bedeutung, mindestens aber mit drei Mitglie-
dern, vertreten sein. Der Begriff der Bedeutung wird in einer nach § 26 Nummer 2 zu erlassen-
den Rechtsverordnung geregelt.

(4) Fur jedes Mitglied ist mindestens ein Ersatzmitglied zu wahlen.

(5) Das Nahere bestimmen die Satzungen.

§10
Durchfiihrung der Wahl

(1) Wahlleitung ist die Geschaftsfliihrung der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer.

(2) Fir jeden Wahlbezirk wird ein Wahlausschuss gebildet. Er besteht aus der Wahlleitung (Vor-
sitz), einer von ihr zu bestellenden Stellvertretung und drei von ihr zu bestellenden Beisitzenden.
Fir die Beisitzenden sind Stellvertretungen zu bestellen. Zwei Beisitzende und ihre Stellvertre-
tungen missen der Wahlgruppe 1, eine Beisitzerin oder ein Beisitzer und ihre oder seine Stellver-
tretung der Wahlgruppe 2 angehdoren.

(3) Fir jeden Wahlbezirk ernennt die Wahlleitung einen oder, bei Bedarf, mehrere Wahlvorstan-
de.

(4) Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher und einer Stell-
vertretung, die von der Wahlleitung durch miindliche oder schriftliche Erklarung zu verpflichten
sind, drei Beisitzenden sowie drei Schriftflinrenden. Im Bedarfsfall kdnnen auch fir die Beisit-
zenden und Schriftflihrenden Stellvertretungen bestellt werden. Beisitzende, Schriftflihrende
und deren Stellvertretungen missen im Wahlbezirk wahlberechtigt sein. Von den Beisitzenden,
den Schriftfihrenden und deren Stellvertretungen miissen zwei Drittel der Wahlgruppe 1 und ein
Drittel der Wahlgruppe 2 angehoren.
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(5) Wahlen kann nur, wer in eine Wahlerliste eingetragen ist. Diese erstellt fiir jeden Wahlbezirk
die Landwirtschaftskammer getrennt fur die Wahlberechtigten der Wahlgruppe 1 und der Wahl-

gruppe 2.

(6) Der Wahlausschuss stellt fest, wie viele Stimmen fiir jede Bewerbung und jeden Wahlvor-
schlag abgegeben worden sind.

(7) Von den im Wahlbezirk zu verteilenden Sitzen werden den Wahlvorschlagen in der Reihenfol-
ge der auf die einzelnen Bewerbungen entfallenden Stimmen so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen
im Verhaltnis der auf sie entfallenden Stimmzahlen nach dem Verfahren Hare/Niemeyer zuste-
hen.

§NM
Einspriiche

(1) Uber Einspriiche gegen die Wahl, mit Ausnahme der Einspriiche gegen die Wahl insgesamt,
beschlieBt der Hauptausschuss. Gegen den Beschluss des Hauptausschusses kann binnen zwei
Wochen nach seiner Zustellung Beschwerde bei der Aufsichtsbehodrde eingelegt werden.

(2) Uber Einspriiche gegen die Wahl insgesamt entscheidet das Ministerium nach der geman §
26 Nummer 9 erlassenen Rechtsverordnung.

§12
Wahlzeit

(1) Die Mitglieder der Hauptversammlung werden fir sechs Jahre gewahlt mit der MaBgabe,
dass sie alle drei Jahre zur Halfte nach einer durch die Hauptsatzung festzusetzenden Reihen-
folge der Wahlbezirke ausscheiden. Die ausscheidenden Mitglieder sind wiederwahlbar und blei-
ben so lange in ihrer Stellung, bis neu gewahlt worden ist.

(2) Scheidet ein Mitglied wahrend der Wahlzeit aus, tritt das Ersatzmitglied an seine Stelle. Ist
kein Ersatzmitglied vorhanden, findet eine Nachwabhl statt.
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§13
Verlust der Mitgliedschaft

(1) Verliert ein Mitglied die Wahlbarkeit, scheidet es aus der Mitgliedschaft der Hauptversamm-
lung sowie aus der Zugehdrigkeit zu anderen Organen der Landwirtschaftskammer oder der
Kreisstelle aus. Uber den Verlust der Wahlbarkeit entscheidet in Zweifelsfallen die Hauptver-
sammlung durch Beschluss.

(2) Gegen den Beschluss nach Absatz 1 Satz 2 kann binnen zwei Wochen nach dessen Zustel-
lung Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde eingelegt werden.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Der Hauptausschuss der Landwirtschaftskammer kann ein Mitglied, gegen das ein gerichtli-
ches Strafverfahren eroffnet wird, bis zu dessen Abschluss seiner Mitgliedschaft in der Haupt-
versammlung und der Zugehorigkeit zu Organen der Landwirtschaftskammer oder der Kreisstel-
le durch Beschluss vorlaufig entheben. Flir diesen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln
samtlicher Hauptausschussmitglieder erforderlich.

§14
Ruhen des Wahlrechts

Ruht das aktive oder passive Wahlrecht nach anderen gesetzlichen Vorschriften als den Vor-
schriften dieses Gesetzes, so ruht es auch zu den Wahlen fir die Hauptversammlung.

Abschnitt 3
Berufene Mitglieder

§15
Berufung
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Die gewahlten Mitglieder der Hauptversammlung haben als weitere Mitglieder der Hauptver-
sammlung zu berufen:

1. insgesamt vier Vertretungen aus dem Kreis der landwirtschaftlichen Wissenschaft und der um
die Landwirtschaft verdienten Personlichkeiten,

2. finf Wahlberechtigte der Wahlgruppe 1 und drei Wahlberechtigte der Wahlgruppe 2 aus dem
Kreis der Verbande des Garten-, Gemiise-, Obst- und Weinbaus und aus dem Kreis der Privat-
waldbesitzerinnen oder Privatwaldbesitzer,

3. zwei Vertreterinnen aus dem Kreis der Verbande der Landfrauen, eine Vertreterin aus dem
Kreis der landwirtschaftlichen Arbeithehmerinnen sowie

4. zwei Vertretungen aus der Wahlgruppe 1und eine Vertretung aus der Wahlgruppe 2 aus dem
Kreis der Verbande der Landjugend.

Das Nahere wird in einer nach § 26 Nummer 10 erlassenen Rechtsverordnung geregelt.

Kapitel 2
Prasidentin oder Prasident, Ausschiisse,
Direktorin oder Direktor der Landwirtschaftskammer, Kreis- und Ortsstellen

§16
Prasidentin oder Prasident

(1) Die Prasidentin oder der Prasident hat den Vorsitz der Hauptversammlung und des Hauptaus-
schusses. Im Fall der Verhinderung erfolgt die Vertretung durch eine der beiden Stellvertretun-
gen nach naherer Bestimmung der Geschaftsordnung. Die Prasidentin oder der Prasident und
die Stellvertretungen werden fir drei Jahre mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder
der Hauptversammlung gewahlt, wobei Briefwahl zulassig ist. Sie bleiben bis zu einer Neuwabhl
geschaftsfiihrend im Amt. Eine Wiederwahl ist zulassig.
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(2) Die Prasidentin oder der Prasident und eine Stellvertretung missen der Wahlgruppe 1 ange-
horen, die weitere Stellvertretung muss landwirtschaftliche Arbeitnehmerin oder landwirtschaftli-
cher Arbeitnehmer sein.

(3) Die Prasidentin oder der Prasident und die Stellvertretungen miissen Mitglieder der Haupt-
versammlung sein.

(4) Die Prasidentin oder der Prasident Uibt die oberste Dienstaufsicht aus.

§17
Hauptausschuss

(1) Der Hauptausschuss der Landwirtschaftskammer besteht aus der Prasidentin oder dem Prasi-
denten, den beiden Stellvertretungen und bis zu finfzehn von der Hauptversammlung aus ihrer
Mitte Gewahlten. Hiervon mussen zwei Drittel der Wahlgruppe 1 und ein Drittel der Wahlgruppe 2
angehdren. Die Mitglieder des Hauptausschusses werden fur drei Jahre gewahlt. Wiederwahl ist
zulassig. § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590) in
der jeweils geltenden Fassung ist zu beachten.

(2) Unter den aus der Wahlgruppe 1 zu wahlenden Mitgliedern des Hauptausschusses miissen
sich

1. zwei Vertretungen aus dem Kreis der Verbande des Garten-, Gemuse-, Obst- und Weinbaus,

2. eine Vertretung aus dem Kreis der Privatwaldbesitzerinnen und Privatwaldbesitzer und

3. zwei Vertreterinnen aus dem Kreis der Verbdnde der Landfrauen

befinden.
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(3) Der Hauptausschuss ist zur Beschlussfassung in allen Angelegenheiten berufen, die nicht
durch dieses Gesetz, die Satzungen oder durch Beschluss der Hauptversammlung dieser, den
Ausschlssen oder der Prasidentin oder dem Prasidenten vorbehalten sind. § 14 bleibt unberuhrt.

(4) Beschlisse des Hauptausschusses konnen auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden,
wenn kein Mitglied widerspricht.

§18
Ausschiisse

(1) Die Satzungen sollen die Errichtung von Ausschiissen fiir besondere Aufgaben vorsehen. In-
soweit es sich hierbei um Aufgaben von nicht nur voriibergehender Dauer handelt, sind die Aus-
schuiisse als standige Ausschlisse zu errichten. Die Mitglieder der Ausschiisse werden fir die
Dauer der Durchfuhrung der dem Ausschuss Ubertragenen Aufgabe, langstens fur drei Jahre,
gewahlt. Wiederwahl ist zulassig.

(2) Nach naherer Bestimmung der Satzungen kdnnen die Mitglieder der Ausschiisse eine Zuwahl
vornehmen. Die Zugewahlten missen nicht Mitglied der Hauptversammlung sein. lhre Zuwahl
bedarf der Bestatigung durch den Hauptausschuss.

(3) Die Ausschiisse wahlen aus ihrer Mitte Vorsitzende, die Mitglieder der Hauptversammlung
sein missen.

(4) Die Ausschusse erledigen die ihnen von der Hauptversammlung und in Fallen besonderer

Dringlichkeit vom Hauptausschuss tUbertragenen Aufgaben. Sie kdnnen Antrage an die Haupt-
versammlung und an den Hauptausschuss richten. Die Vorsitzenden der Ausschisse sind bei
der Behandlung der Antrage ihrer Ausschisse im Hauptausschuss zu horen.

(5) Die Ausschisse sollen zu einem Drittel aus Mitgliedern der Hauptversammlung aus der Wahl-
gruppe 2 bestehen.

(6) § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes ist zu beachten.
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(7) Beschliisse der Ausschiisse kdnnen auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn
kein Mitglied des Ausschusses widerspricht.

§19
Direktorin oder Direktor der Landwirtschaftskammer

(1) Die Hauptversammlung wahlt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder die Direkto-
rin oder den Direktor der Landwirtschaftskammer fiir sechs Jahre. Die Berufung bedarf der Zu-
stimmung des Ministeriums.

(2) Die Direktorin oder der Direktor der Landwirtschaftskammer fiihrt die laufenden Geschafte
nach den Weisungen, die die Prasidentin oder der Prasident gemaB den Beschlissen der Haupt-
versammlung und des Hauptausschusses erteilt. Die Direktorin oder der Direktor der Landwirt-
schaftskammer ist den Beschéftigten der Landwirtschaftskammer dienstvorgesetzt.

(3) Die Direktorin oder der Direktor der Landwirtschaftskammer hat das Recht, an den Sitzungen
der Hauptversammlung, des Hauptausschusses und der Ausschusse teilzunehmen und Erklarun-
gen abzugeben. Auf Verlangen ist ihr oder ihm das Wort zu erteilen.

(4) Die Direktorin oder der Direktor der Landwirtschaftskammer nimmt gleichzeitig die Aufgaben
als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter gemai § 6 Absatz 2 Nummer 6 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung wahr
und ist in dieser Eigenschaft ausschlieBlich dem Ministerium verantwortlich. Die fir die Erflllung
der Aufgaben erforderlichen Dienstkrafte und Einrichtungen sind von der Landwirtschaftskam-
mer zur Verfigung zu stellen. Der Geschaftsverteilungsplan und der Organisationsplan sind dem
Ministerium zur Genehmigung vorzulegen.

(5) Der Hauptausschuss bestellt eine Geschaftsbereichsleitung zur standigen Vertretung der Di-
rektorin oder des Direktors der Landwirtschaftskammer. Die Bestellung bedarf der Zustimmung
des Ministeriums.

(6) Bekanntmachungen der Direktorin oder des Direktors der Landwirtschaftskammer als Lan-
desbeauftragte oder Landesbeauftragter erfolgen in den Amtsblattern der Landwirtschaftskam-
mer. Die Bekanntmachungen kénnen auch durch einen Hinweis auf den Gegenstand der Mittei-
lung in den Amtsblattern der Landwirtschaftskammer erfolgen. In diesem Fall ist der vollstandige
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Inhalt der Mitteilung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten und in der Bekanntmachung darauf
hinzuweisen, wann und wo eine Einsichtnahme madglich ist.

§ 20
Kreisstellen

(1) Die Untergliederung der Landwirtschaftskammer ist die Kreisstelle.

(2) Die Kreisstelle besteht aus den gewahlten Mitgliedern der Hauptversammlung ihres Bezirks,
die aus ihrer Mitte das vorsitzende Mitglied (Kreislandwirtin oder Kreislandwirt) wahlen. Die
Kreislandwirtin oder der Kreislandwirt soll der Wahlgruppe 1 angehéren.

(3) Die Kreisstelle flihrt die ihr durch die Satzungen oder durch Beschluss der Hauptversamm-
lung zugewiesenen Aufgaben aus.

(4) Die Geschaftsfuhrerin oder der Geschaftsfiihrer der Kreisstelle wird im Benehmen mit dieser
vom Hauptausschuss der Landwirtschaftskammer bestellt und abberufen. Die Bestellung und
Abberufung bedarf der Zustimmung der Direktorin oder des Direktors der Landwirtschaftskam-
mer.

(5) Die Geschaftsfliihrerin oder der Geschaftsfihrer der Kreisstelle nimmt gleichzeitig die Aufga-
ben als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter im Kreis gemaB § 9 Absatz 2 des Landesor-
ganisationsgesetzes wahr und ist in dieser Eigenschaft ausschlieBlich den ibergeordneten Lan-
desbehodrden verantwortlich. Die Bestellung bedarf der Zustimmung des Ministeriums. Die Amts-
fihrung bedarf des Vertrauens der Direktorin oder des Direktors der Landwirtschaftskammer als
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter. Die fiir die Erflllung der Aufgaben erforderlichen
Dienstkrafte und Einrichtungen sind von der Landwirtschaftskammer zur Verfligung zu stellen.
Die Geschaftsfuhrerin oder der Geschaftsfuhrer der Kreisstelle kann gleichzeitig die Aufgaben
mehrerer Kreisstellen wahrnehmen.

§21
Ortsstellen

(1) Die Kreisstellen unterhalten zur Erflllung ihrer Aufgaben in den Gemeinden Ortsstellen.
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(2) Die Ortsstellen bestehen aus drei Mitgliedern, die von den zur Hauptversammlung Wahlbe-
rechtigten des Ortsstellenbezirks gewahlt werden. Von diesen Mitgliedern missen zwei der
Wahlgruppe 1 und eines der Wahlgruppe 2 angehdren.

(3) Die Mitglieder der Ortsstellen wahlen aus ihrer Mitte das vorsitzende Mitglied (Ortslandwirtin
oder Ortslandwirt). Die Ortslandwirtin oder der Ortslandwirt soll der Wahlgruppe 1 angehéren.
Mehrere benachbarte Gemeinden kénnen zu Ortsstellen zusammengeschlossen werden.

(4) Die Ortslandwirtinnen oder Ortslandwirte laden in turnusmaBigen Abstanden die Wahlberech-
tigten des Ortsstellenbezirks ein, um sie Uber die Arbeit der Ortsstelle sowie aktuelle Fragen und
Entwicklungen zu unterrichten. Das Nahere regeln die Satzungen.

Teil 3
Finanzen

§22
Geblihren

Fur

1. eine besondere Verwaltungstatigkeit und

2. die Benutzung von Einrichtungen und Anlagen

der Landwirtschaftskammer kann die Landwirtschaftskammer Gebiihren nach MaBgabe einer
Gebuhrenordnung erheben, die von der Hauptversammlung zu beschlieBen, von der Aufsichts-
behorde zu genehmigen und gemaB § 4 Absatz 4 zu vertffentlichen ist. § 2 Absatz 1Satz 2, § 5
und 6 des Kommunalabgabengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969
(GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.
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§ 23
Haushaltsplan

(1) Die Landwirtschaftskammer hat jahrlich einen Haushaltsplan aufzustellen, der von der Haupt-
versammlung zu beschlieBen und von der Aufsichtsbehorde zu genehmigen ist. Erhebt diese
binnen zwei Monaten keine Beanstandungen, gilt der Haushaltsplan als genehmigt.

(2) Der Haushaltsplan darf keine héheren Gesamtausgaben enthalten, als durch die Einnahmen
gedeckt werden.

(3) Das Haushaltsjahr lauft vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Teil 4
Vertretungsrecht, Aufsicht, Verordnungserméachtigung

§24
Rechtliche Vertretung

(1) Die Landwirtschaftskammer ist rechtsfahig. Sie wird gerichtlich und auBergerichtlich durch
die Prasidentin oder den Prasidenten oder bei Verhinderung durch eine Stellvertretung vertreten.

(2) Alle Urkunden, die die Landwirtschaftskammer verpflichten sollen, sind unter ihnrem Namen
von der Prasidentin oder dem Prasidenten oder einer Stellvertretung und noch einem Mitglied
des Hauptausschusses unter Beifligung des Dienstsiegels zu unterzeichnen.

§ 25
Aufsicht

(1) Die Landwirtschaftskammer unterliegt der Aufsicht des Ministeriums (Aufsichtsbehorde).
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(2) Zu den Sitzungen der Hauptversammlung und des Hauptausschusses ist die Aufsichtsbehor-
de unter Beifligung der Tagesordnung rechtzeitig einzuladen. Die Vertretung der Aufsichtsbe-
horde ist auf Verlangen jederzeit zu héren.

(3) Die Aufsichtsbehdrde kann mit Genehmigung der Landesregierung die Hauptversammiung
auflosen. Mit dem Zeitpunkt der Auflésung kénnen die Organe und die Untergliederungen der
Landwirtschaftskammer von der Aufsichtsbehdrde abberufen werden. Im Fall der Auflésung hat
die Aufsichtsbehdrde die Neuwahl innerhalb von zwei Monaten anzuordnen, die neue Hauptver-
sammlung innerhalb von drei Monaten vom Tag der Auflosung an einzuberufen und fur die Zwi-
schenzeit Anordnungen zu treffen.

(4) Die Aufsicht richtet sich im Ubrigen nach § 20 des Landesorganisationsgesetzes.

§ 26
Verordnungsermachtigung

Das fUr Landwirtschaft zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem fur Landwirtschaft zustandigen Ausschuss des Landtags des Landes Nord-
rhein-Westfalen Vorschriften zu erlassen tber

1. die Festsetzung des Wahltermins,

2. die Bedeutung und Festlegung der Wahlbezirke,

3. die Bildung und Tatigkeit des Wahlausschusses,

4. die Ernennung von Wahlvorstanden,

5. die Erstellung der Wahlerliste,

6. die Einreichung und Zulassung von Wahlvorschlagen,
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7. die Durchfihrung der Wahl,

8. die Feststellung des Wahlergebnisses,

9. die Wahlprifung,

10. die Berufung von Mitgliedern in die Hauptversammlung,

11. die Durchfiihrung von Nachwahlen und

12. die Wahl der Ortsstellen.

Teil 5
Schlussbestimmungen

§ 27
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landwirtschafts-
kammergesetz vom 11. Februar 1949 (GV. NRW. S. 53), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109) geandert worden ist, auBer Kraft.

780

Artikel 2
Anderung der LK-Wahlordnung

Die LK-Wahlordnung vom 20. April 2005 (GV. NRW. S. 569), die zuletzt durch Verordnung vom
30. Juni 2021 (GV. NRW. S. 889) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
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1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

«(2) Im Fall des § 25 Absatz 3 Satz 3 des Landwirtschaftskammergesetzes [einfligen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] setzt das fiir Landwirtschaft zustandige Ministeri-
um den Wahltermin fest.”

2. § 2 Absatz 1und 2 wird wie folgt gefasst:

«(1) Eine von § 9 Absatz 1 des Landwirtschaftskammergesetzes abweichende Festlegung von
Wahlbezirken durch Zusammenschluss mehrerer benachbarter Kreise und kreisfreier Stadte zu
jeweils einem Wahlbezirk im Sinn des § 9 Absatz 2 des Landwirtschaftskammergesetzes erfolgt
in der Satzung gemanB § 4 Absatz 2 Nummer 2 des Landwirtschaftskammergesetzes.

(2) Die Bedeutung eines Wahlbezirks im Sinn des § 9 Absatz 3 des Landwirtschaftskammerge-
setzes, nach der die Satzung gemaB § 4 Absatz 2 Nummer 3 des Landwirtschaftskammergeset-
zes eine Uber die Mindestzahl von drei hinausgehende Mitgliederzahl bestimmen kann, richtet
sich nach der Zahl der Wahlberechtigten und nach der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe."

3. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,(§ 8a des Gesetzes)" durch die Worter ,im Sinn des § 10 Absatz 2
des Landwirtschaftskammergesetzes" ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worter ,Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Mannern fir das
Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz — LGG)" durch das Wort ,Landesgleich-
stellungsgesetzes” ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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«(1) In die Wahlerliste gemaB § 10 Absatz 5 des Landwirtschaftskammergesetzes, die die Land-
wirtschaftskammer von Amts wegen nach dem Muster der Anlage 1 erstellt, sind alle Wahlbe-
rechtigten im Sinn des § 7 des Landwirtschaftskammergesetzes nach Namen und Vornamen,
Geburtstag, Wohnort und Wohnung sowie der Tatigkeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb
einzutragen.”

b) In Absatz 2 werden die Worter ,,(§ 5 Abs. 3 des Gesetzes)" durch die Wérter ,gemaB § 7 Ab-
satz 3 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort ,Tage" durch das Wort ,Tag" ersetzt.

5.In § 6 Satz 1 werden die Worter ,,(§ 17 des Gesetzes)"” durch die Worter ,gemaB § 11 Absatz 1
Satz 1 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

6. § 10 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,(§ 5 Abs. 1 des Gesetzes)" durch die Worter ,gemaB § 7
Absatz 1 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,LGG" durch die Woérter ,des Landesgleichstellungsgeset-
zes" ersetzt.

c) In Absatz 5 werden die Woérter ,§ 5 Abs. 1 des Gesetzes” durch die Worter ,§ 7 Absatz 1 des
Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

7. § 12 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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»(1) Mit jedem Wahlvorschlag sind einzureichen

1. die schriftliche Erkldrung der Bewerberin oder des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 5a,
mit der erklart wird,

a) dass sie oder er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmt sowie

b) dass Uber ihr oder sein Vermogen ein Insolvenzverfahren nicht eréffnet
oder Uber ihre oder seine Grundstiicke ein Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsver-
fahren nicht angeordnet worden ist,

2. die Bescheinigung der Gemeinde nach dem Muster der Anlage 5b, mit der bescheinigt wird,

a) dass und seit wann die jeweilige Bewerberin oder der jeweilige Bewerber in dem von ihr oder
ihm angegebenen Wohnort wohnhaft ist sowie

b) dass die jeweilige Bewerberin oder der jeweilige Bewerber wahlberechtigt beziehungsweise
wahlbar ist,

3. bei der Unterzeichnung durch Vertreterinnen oder Vertreter eines Vereines oder einer Arbeit-
nehmerinnen- oder Arbeitnehmervereinigung

a) ein Auszug aus dem Vereinsregister und die Vereinssatzung fur den Nachweis der Vereinsei-
genschaft und fur den Vereinszweck. Arbeitnehmerinnen- oder Arbeithehmervereinigungen ha-
ben entsprechende Unterlagen einzureichen, soweit diese nicht bereits zu einer fritheren Wahl
vorgelegt wurden und seitdem keine Anderungen der Vereinseigenschaft oder des Vereins-
zwecks eingetreten sind, und

b) ein Nachweis der Bevollmachtigung,
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4. bei Wahlvorschlagen nach § 11 Absatz 2 und 3, die nicht unter Nummer 3 fallen, die Bescheini-
gung der Gemeinde, dass und seit wann die Unterzeichnerin
oder der Unterzeichner in dem von ihr oder ihm angegebenen Wohnort wohnhaft ist.”

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Nrn.” durch das Wort ,Nummer"” und die Angabe ,Abs."
durch das Wort ,Absatz” ersetzt.

8. § 14 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 wird jeweils die Angabe ,,Abs.” durch das Wort ,Absatz", das Wort ,Sinne"” durch
das Wort ,Sinn” und das Wort ,Falle” durch das Wort ,Fall” ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort , Tage" durch das Wort ,Tag"” und das Wort ,Sinne" durch das Wort
.Sinn" ersetzt.

9. § 15 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,Abs." durch das Wort ,Absatz" und die Angabe ,bzw." durch das
Wort ,beziehungsweise” ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,Abs."” durch das Wort ,Absatz" ersetzt.

10. In § 18 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Nrn.” durch das Wort ,Nummern" ersetzt.

1. In § 20 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,Landwirtschaftskammer” durch das Wort ,,Hauptver-
sammlung” ersetzt.

12.In § 22 Absatz 1 werden die Worter ,,(§ 10 Abs. 2 des Gesetzes)" durch die Worter ,nach § 12
Absatz 2 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.
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13. § 23a wird wie folgt gefasst:

»823a
Wahlvorstand

Bei der Ernennung eines Wahlvorstandes gemaB § 10 Absatz 3 des Landwirtschaftskammerge-
setzes ist § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes zu beachten.”

14.1n § 27 Absatz 2 Satz 1 werden die Woérter ,§ 7 Abs. 3 des Gesetzes” durch die Worter ,§ 9
Absatz 3 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

15. In § 30 Absatz 1 wird das Wort ,Landwirtschaftskammer” durch das Wort ,Hauptversamm-
lung” und die Angabe ,Abs.” durch das Wort ,Absatz" ersetzt.

16. § 31 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,ihrer Mitglieder” durch die Worter ,der Mitglieder der Hauptver-
sammlung” ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worter ,(§ 23 Abs. 1 des Gesetzes)" durch die Worter ,im Sinn des § 25
Absatz 1 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

17. In der Uberschrift des Siebenten Abschnitts wird das Wort ,Siebenter” durch das Wort ,Sieb-
ter” ersetzt.

18. In § 33 Absatz 1 werden die Worter ,,(§ 13 Abs. 2 des Gesetzes)" durch die Worter ,gemaB §
15 des Landwirtschaftskammergesetzes” ersetzt.

19. § 34 wird wie folgt gefasst:
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«§ 34
Aufteilung der berufenen Mitglieder

Die Hauptversammlung beschlieBt, welche Berufsgruppen gemans § 15 Nummer 2 des Landwirt-
schaftskammergesetzes in der Hauptversammlung durch berufene Mitglieder vertreten sein sol-
len und wie viele berufene Mitglieder auf die einzelnen Berufsgruppen entfallen.”

20. § 35 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

«(1) Vorschlagsberechtigt fur die nach § 15 des Landwirtschaftskammergesetzes zu berufenden
Mitglieder der Hauptversammlung sind

1. fUr die vier Vertreterinnen beziehungsweise Vertreter aus dem Kreis der landwirtschaftlichen
Wissenschaft und der um die Landwirtschaft verdienten Personlichkeiten der Rheinische Land-
wirtschafts-Verband e.V. und der Westfalisch-Lippische Landwirtschaftsverband e.V. fiir je eine
oder einen, die Universitdten Bonn und Miinster sowie die Fachhochschule Stidwestfalen (Fach-
bereich Landbau Soest) fiir eine oder einen und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
fur eine Vertreterin oder einen Vertreter,

2. fur die finf Wahlberechtigten der Wahlgruppe 1 aus dem Kreis der Verbande des Garten-, Ge-
muse-, Obst- und Weinbaus sowie aus dem Kreis der Privatwaldbesitzerinnen und Privatwaldbe-
sitzer die von der Hauptversammlung zu bestimmenden Berufsgruppen (§ 34), fur die drei Wahl-
berechtigten der Wahlgruppe 2 die Industriegewerkschaft Bauen - Agrar - Umwelt,

3. flir je eine Vertreterin aus dem Kreis der Verbande der Landfrauen der Rheinische LandFrau-
enverband e.V. und der Westfalisch-Lippische LandFrauenverband e.V., flr eine Vertreterin aus
dem Kreis der Arbeitnehmerinnen die Industriegewerkschaft Bauen - Agrar - Umwelt,

4. fur je eine Vertreterin oder einen Vertreter aus dem Kreis der Verbande der Landjugend die
Landesarbeitsgemeinschaft der Landjugend Nordrhein und der Ring der Landjugend Westfalen -
Lippe, flr eine Vertreterin oder fiir einen Vertreter der Landjugend die Industriegewerkschaft
Bauen - Agrar - Umwelt.".
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b) In Absatz 2 wird die Angabe ,bzw." durch das Wort ,beziehungsweise” ersetzt.

21§ 36 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,(§ 25 Abs. 2 des Gesetzes)" durch die Worter ,gemanB §
21 Absatz 2 des Landwirtschaftskammergesetzes” und das Wort ,Landwirtschaftskammer”
durch das Wort ,Hauptversammlung” ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Falle” durch das Wort ,Fall" ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort ,vier” durch das Wort ,sechs” und die Angabe ,(§ 8)" durch die An-
gabe ,nach § 8" ersetzt.

d) Absatz 4 wird aufgehoben.

22.1In § 37 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils die Angabe ,bzw." durch das Wort ,bezie-
hungsweise" ersetzt.

23. § 38 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,Insgesamt mussen mindestens doppelt so viel” durch
die Worter ,Es missen mindestens so viele" ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,bzw."” durch das Wort ,beziehungsweise" ersetzt.

24.1n § 11 Absatz 5, § 19 Satz Tund 3, § 24 Absatz 4 und 5, § 25 Absatz 1 Buchstabe b und Ab-
satz 2 sowie § 32 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Abs.” durch das Wort
JAbsatz" ersetzt.
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25.In § 7 Absatz 1, § 16 Absatz 2 und § 17 Absatz 2 wird jeweils das Wort , Tage" durch das Wort
.1ag" ersetzt.

26. Die Anlagen 1, 4, 5a und 5b erhalten die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtlichen
Fassungen.
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Artikel 3
Anderung des Landesforstgesetzes

Das Landesforstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S.
546), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 11 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Bewirtschaftung” die Worter ,und Erhaltung” einge-
fugt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,besteht” das Wort ,insbesondere"” eingefligt und die Wor-
ter ,der Erstellung eines Betriebsplanes oder Betriebsgutachtens (Forsteinrichtung)” durch die
Worter ,sonstiger forstlicher Dienstleistungen im Sinne des § 46 Absatz 1 Satz 2 des Bundes-
waldgesetzes, die im Auftrag der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer durch Beschaftigte des
Landesbetriebes Wald und Holz erfillt werden” ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
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.Der Landesbetrieb Wald und Holz legt mit Zustimmung der Aufsichtsbehdrde die Hohe der Ent-
gelte in einem jahrlich zu aktualisierenden Entgeltverzeichnis fest.”

2.1n § 13 Absatz 3, § 35 Absatz 2 und § 38 wird jeweils die Angabe ,Satz 3" durch die Angabe
JSatz 2" ersetzt.

3. Dem § 56 wird folgender Absatz angefligt:

»(3) Beim Landesbetrieb wird ein Verwaltungsrat gebildet. Das Nahere regelt das Ministerium."”

2125
Artikel 4
Anderung des Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten fiir Bereiche des
Verbraucherschutzes

§ 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten fur Bereiche des Ver-
braucherschutzes vom 11. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 18 des
Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Satz 1 werden nach dem Wort , Tierseuchenbekampfung” die Worter ,einschlieBlich Friih-
erkennung und Pravention” eingefiigt.

2. In Satz 4 werden die Woérter ,amtliches Laboratorium geman Artikel 12 Abs. 1 der Verordnung
(EG) 882/2004" durch die Worter ,benanntes Laboratorium geman Artikel 37 der Verordnung
Uber amtliche Kontrollen vom 15. Marz 2017 (ABI. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017,
S.40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der
jeweils geltenden Fassung” ersetzt.”

Artikel 5
Inkrafttreten
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(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe d tritt am 1. April 2022 in Kraft.

Disseldorf, den 25. Marz 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Hendrik Wi st

Die Ministerin fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Ursula Heinen-Esser

GV.NRW. 2022 S. 360

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 34/35


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s360

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]

Anlage 3 (Anlage 5a)
URL zur Anlage [Anlage 5a]

Anlage 4 (Anlage 5b)
URL zur Anlage [Anlage 5b]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 35/35


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20330-36570-gv16-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20330-36571-gv16-1anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20330-36572-gv16-1anlage5a.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/20330-36573-gv16-1anlage5b.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Modernisierung des Landwirtschaftskammerrechts und zur Änderung weiterer Gesetze 

	Anlagen

